
Neuausfertigung von Bebauungsplänen
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes(Beschluß vom 24. Mai 1989 - Az: 4 NB l0.89 des Oberverwaltungsgerichtes
Rheinland-Pfalz(Urteil vom 9. August 1989 - Az: 10 C 36/88 und Urteil vom 5. Dezember 1990 - Az.: 10 C 1 1475/90 -) ist ein Bebauungqlan
daun als.nichtig anzusehen, wenn er nicht ordnungsgemäß ausge6ërtigt wurde.

Ntich der Rechtsprechnung des OVG's Rheidand:Pfalz(Urteil vom 17.10.1990, 10 C 62/69 ist es erforderlich. daß das Ausfertigun8sorgau - bei
Bebaüilngsplänen in der Regel der Ortsbürgenneistë} - durch. die AÜËfertigung die tJbereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts
der Nomiurkunde mit dem Willen des Rechtsetzungsberechtigten sowie die EiiÜaltung des äür die Normgebung gesetzlich vorgescbäebenen
Verfahren bezeugt. Aus NomiËebung gesetzlich vorgegchriebehen Verfahrens bezeugt Aus dieser ZWeckbestunmung der Ausfertigung folgt,
daß der Bürgemieister in dem Zeitraum zwischen dem Abschluß des Normaufstellungsverfabrens(wozu auch das Verfahren gemäß $ 1l Bauge-

r setzbuch zählt) und der Verkündung der Rechtsnorm unter Angabe des entsprechenden Daüuns die Planurkunde ggf. auch die textlichen Festset-
zungen unterzeichnen muß.l

Gemäß $ 215 Abs. 3 Baugesetzbuch ist die Möglichkeit eröffnet, Ausfertigungsfehler rückwirkend oder für die Zukunft durch Neuvomahme der
fdllenden Verfahrenshandlung durch das zuständige Organ. zu heilen. Zusäulicb ist die Satzung emeut gemäß $ 12 Baugesetzb.uch i.V. m. $ 24
Abs. 3 Gemeindeordnung oitsüblich bekanntzumachen.

Nach Uberprüftlng der Bebauungspläne der Onsgmëihde Wattenhëim wurde fesgestellt, daß es verschiedenen Bebauungsplansatzungen an einer
ordnungsgemäßen Ausfertigung mangelt. Die neu ausgefertigteu Pläne werden im folgenden bekanntgemacht:

Folgende Hinweise gelten für aUe oben bekanntgemachten Bebauungspläne:
Nach $ 44 Abs. 3 Satz l und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches können für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebau-
ungsplan Entschädigungsansprüche geltend gemacht werden, wenn die in den $$ 39 bis 42 des Baugesetzbuches bezeichneten Vemlögemnacb-
teile eingetreten sind. Ein Entschädigungsanspruch vermischt, wenn nicht inneMalb von dni JahKn nach Ablauf des Kalendedahes, in dem die
Vemlögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspmchs herbeigeführt wird.
Nach $ 215 Abs. l des Baugesetzbuches ist eine Verletzung der h $ 214 Abs. l Nr. l und 2 des Baugesetzbuches bezeichneten Verfahrens- oder
Fomivorscl)rißen bei der Aufstellung dieses Bebauungsplanes unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekaiinünachung
schriftlich gegenüber der Gemeindeverwaltung geltend gemacht worden ist.
Mängel der Abwägung sind unbeachtlich, wenn sie nicht inneüalb von sieben Jahren seit dieser Bekannünachung schrifdich gegenüber der Ge-
meindeverwaltung geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen
Nach $ 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz ist eine Verletzung der Bestimmungen tiber.
1. Ausscllließungsgründe( $ 22 Abs. 1) und
2. die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates( $ 34)
unbeachdich. wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung sëbriRlich unter Bezeichnung der Tatsa-
chen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Gemeindeverwaltung geltend gedacht worden ist.
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